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Datum 

9. Mai 1989 

Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Republik österreich und 
Kuwait 

• 

Die Nö Landesregierung beehrt sich, zu dem mit Kuwait 

abzuschließenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

auf dem Gebiete der steuern vom Einkommen und vom Vermögen keine 

grundsätzlichen Einwendungen zu erheben. 

Zur Frage, ob die "Befreiungsmethode mit Progressionsvorbehalt" 

im Art. 25 favorisiert werden sollte, darf auf die daraus zu 

erwartenden erhöhten Einnahmen österreichs hingewiesen werden. Da 

an solchen Mehreinnahmen auch die Länder partizipieren würden, 

wäre dieser Berechnungsmethode der Vorzug zu geben. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates ( 25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämt_er der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfe:::;gung 

�.� 

Nö Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 

• 
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